
Ablaufschema für Kinder ab ca. 6 Jahren

Visuelle Verarbeitungs- und  
Wahrnehmungsstörung / Cerebral 
Visual Impairment (VVWS/CVI) 



VVWS/CVI Visuelle Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung / Cerebral Visual Impairment

AWMF Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.

VPD  Visiopädagogischer Dienst, Beratung und Unterstützung (B+U) bei Sehbeeinträchtigung

Das hier präsentierte Ablaufschema 

für Kinder ab 6 Jahren soll den 

eingebundenen Fachleuten dabei 

helfen, ihre eigenen Zuständigkeiten 

zu definieren und die Massnahmen 

mit den angrenzenden Disziplinen 

zu koordinieren. Ziel ist es, dass die 

betroffenen Personen während des 

gesamten Prozesses eine angemessene 

Begleitung erhalten.



Wenn Sie bei einem Kind visuell auffälliges 

Verhalten feststellen, sollte dies am besten über 

ein paar Wochen hinweg beobachtet und notiert 

werden, damit die Eltern den Fachpersonen 

darüber detailliert Auskunft geben können.

Zu den Risikogruppen, die häufiger als andere 

Kinder VVWS/CVI aufweisen, gehören:

•	 Frühgeborene Kinder

•	 Kinder mit periventrikulärer Leukomalazie, 

Hirnfehlbildungen, Sauerstoffmangel 

•	 Kinder mit Mehrfachbeeinträchtigung,  

insbesondere mit Zerebralparese

Die Nummern 1 bis 6 in der Grafik verweisen 

auf die weiterführenden Erklärungen.

CVI-Prozess: ein interdisziplinärer Wegweiser

ABLAUFSCHEMA VVWS/CVI FÜR KINDER AB CA. 6 JAHREN

Hinweise

Alle Personen im Umfeld eines Kindes können 

visuelle Auffälligkeiten beobachten und an  

die Eltern weitergeben. Die Eltern können mit 

dem/der Kinderärzt*in/Hausärztin*in eine 

Überweisung zum/zur Augenärzt*in (Opthal-

mologie und Orthoptik) besprechen. 

Hinweise auf VVWS/CVI können sein:

•	 Das Kind erkennt einzelne Personen nicht, 

wenn sie in einer Menschenmenge stehen 

oder kann Personen auf Fotos nicht wieder-

erkennen.

•	 Das Kind benötigt sehr lange für visuelle 

Aufgaben oder vermeidet sie.

•	 Das Kind geht bei visuellen Aufgaben auffällig 

nahe heran (hält z. B. ein Buch sehr nahe  

an die Augen).

•	 Das Kind scheint einige Sachen nicht  

wahrzunehmen.

•	 Das Kind arbeitet eher taktil und/oder auditiv 

als visuell. Verschiedene Sinne gleichzeitig 

einsetzen ist schwierig.

•	 Das Kind hat Schwierigkeiten beim  

Zeichnen/Puzzeln/in Geometrie.

•	 Das Kind kann Distanzen und Abstände 

nicht gut einschätzen. 

Es gibt noch viele weitere Hinweise, die in der 

Anamnese erfragt werden. Ob die Ursache der 

Schwierigkeiten in der zerebralen visuellen 

Verarbeitung oder in anderen Bereichen liegt, 

soll sich durch die Diagnostik klären. 
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Verdacht

Ein/e Augenärzt*in klärt ab, ob die Ursache 

für die bestehenden Beeinträchtigungen 

okulär bedingt ist. Für eine genaue Befun-

dung erstellt die Orthoptik einen erweiterten 

orthoptischen Status. Wenn eine Sehbeein-

trächtigung festgestellt wird, aber die augen-

ärztliche Beurteilung die Einschränkungen 

nicht ausreichend erklärt, kann durch die 

Orthoptik und/oder Low-Vision-Fachpersonen 

eines Visiopädagogischen Dienstes (VPD) ein 

VVWS/CVI-Screening durchgeführt werden. 

Dazu gehören u. a. Fragebögen an die Bezugs-

personen, aber auch standardisierte Tests. 

Wenn das Screening auffällig ist oder der/die 

Augenärzt*in/Orthoptist*in bereits einen 

Verdacht auf VVWS/CVI hat, überweist der/die 

Augenärzt*in oder der/die Kinderärzt*in das 

Kind an eine/n Neuropsychologen*in.
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Sollten ausserdem bereits alltagsrelevante 

visuelle Schwierigkeiten bestehen, empfiehlt sich 

eine frühzeitige Anmeldung beim VPD, (je nach 

Kanton) auch vor Feststehen der Diagnose.

Diagnoseestellung

Die Diagnose VVWS/CVI wird gemeinsam durch 

(mindestens) eine/n Augenärzt*in und eine/n 

Neuropsychologen*in erstellt. Dabei orientieren 

sie sich an den medizinischen Leitlinien der 

AWMF. Zur Diagnostik gehören u. a. Fragen an 

die Bezugspersonen, aber auch standardisierte, 

neuropsychologische Tests und bei Bedarf eine 

neuropädiatrische Untersuchung.

Wenn die Diagnose VVWS/CVI gestellt wird, 

empfiehlt der/die Neuropsychologe*in  

ggf. weiterführende Interventionen, z. B. notwen-

dige Therapien, die Anmeldung beim VPD  

oder macht eine Empfehlung für einen Nachteils-

ausgleich. Die Fachpersonen beraten die 

Betroffenen, ob eine Anmeldung bei der Invali-

denversicherung (IV) in Bezug auf ein Geburts- 

gebrechen sinnvoll ist, um die Kostenübernahme 

für notwendige Therapien und Hilfsmittel  

zu gewährleisten.

Falls die Diagnose VVWS/CVI nicht gestellt wird, 

bespricht der/die Neuropsychologe*in mit  

der Familie (und ggf. anderen Fachdisziplinen)  

das weitere Vorgehen, z. B. eine Überweisung  

an eine/n Entwicklungspädiater*in.

In manchen Fällen, insbesondere wenn bereits 

andere medizinische Diagnosen bestehen und 

das Kind bereits weitreichende pädagogische 

und medizinisch-therapeutische Unterstützung 

erhält, kann auf eine VVWS/CVI-Diagnosestel-

lung verzichtet werden. Inwieweit darüber 

hinaus Beratung und Unterstützung notwendig, 

sinnvoll und möglich sind, ist am besten in 

Absprache mit dem regionalen VPD zu klären. 
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Intervention

Visiopädagogen*innen unterstützen und beraten 

das Kind und sein Umfeld in allen alltags- und 

schulrelevanten Fragen zur zerebralen Sehbeein-

trächtigung. Dazu gehört z. B. alle Beteiligten 

(Eltern und Geschwister, Lehrpersonen, Sporttrai-

ner*innen...) über VVWS/CVI und die Auswirkun-

gen auf den Alltag und das Lernen des Kindes zu 

informieren. So wird das Verhalten des Kindes  

oft besser verstanden und berücksichtigt. Auch 

bei der Gestaltung eines Nachteilsausgleiches,  

bei den Anpassungen der Lernmaterialien und 

des Arbeitsplatzes sowie bei notwendigen 

Anmeldungen bei der Invalidenversicherung 

(IV) unterstützt der VPD. Mit dem Kind werden 

Kompensationsstrategien erarbeitet oder 

bestimmte visuelle Teilbereiche gefördert. 

Damit dies möglich ist, führen die entsprechen-

den Fachpersonen eine funktionelle Low-Vi-

sion-Abklärung durch, womit das Sehvermögen 

unter den Alltagsbedingungen eingeschätzt 

werden kann. 

Für die Förderung spezifischer visueller Funktio-

nen kann der/die Neuropsychologe*in entspre-

chende neuropsychologische Trainings und 

Therapien vorschlagen. Die Kostenübernahme 

muss im Einzelfall geklärt werden. 

Der/die Kinderärzt*in kann weitere unterstützen-

de Therapien (Ergotherapie) verordnen, in denen 

ebenfalls die visuelle Wahrnehmung und visuelle 

Lernstrategien vermittelt werden können.
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Bei Unsicherheiten zum Vorgehen können 

Sie sich an folgende Stellen wenden:

•	 Berufsverband der Schweizer  

Orthoptisten*innen 

www.orthoptics.ch/cvi 

•	 Regionale Beratungsstellen für  

Menschen mit Sehbeeinträchtigung  

www.angebote-schlechtsehen.ch 

•	 Verein für Neuropsychologie des  

Kindes- und Jugendalters 

www.kinderneuropsychologie.ch 

•	 Schweizerische Vereinigung für  

Neuropsychologie SVNP  

www.neuro.psychologie.ch 

Weitere Informationen finden Sie hier: 

•	 SZBLIND-Broschüre  

«Aber die Augen sind doch gesund!»  

www.szblind.ch/infothek 

•	 Fachstelle CVI 

www.szblind.ch/cvi

Verlaufsevaluation

Je nach Massnahme wird der Erfolg der Interven-

tion im Anschluss an die jeweilige Therapie 

diskutiert. Bei medizinisch-therapeutischen 

Massnahmen sind diese i. d. R. zeitlich klar 

definiert und begrenzt. 

Bei visiopädagogischen Massnahmen werden 

diese nach Bedarf evaluiert. Werden keine 

Massnahmen mehr benötigt, endet die Unter-

stützung. Ansonsten gelten die gleichen 

Bestimmungen wie bei anderen Sehbeeinträchti-

gungen und die Unterstützung endet je nach 

Kanton mit ca. 18-20 Jahren.
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6 Case Management / Fallführung 

Alle medizinischen Fragen sind am besten  

mit dem/der Kinderärzt*in/Hausärzt*in zu 

besprechen. Bei Kindern mit chronischen 

neurologischen Erkrankungen kann das durch 

die Fachperson aus der Kinderneurologie oder 

Entwicklungspädiatrie übernommen werden. 

Auch alle medizinischen, therapeutischen und 

pädagogischen Berichte sollten an diese Stelle 

weitergeleitet werden, damit entsprechende 

ärztliche Überweisungen veranlasst werden 

können. Ggf. kann auch eine Fachperson aus 

der Sozialarbeit (z. B. Sozialdienst, Pro Infirmis) 

das Case Management übernehmen.

Für alle Alltags- und Schulthemen in Verbindung 

mit visuellen Wahrnehmungsschwierigkeiten 

wenden Sie sich am besten an den regionalen 

Visiopädagogischen Dienst (VPD). Diese können 

Fragen zum Ablauf beantworten, die medizini-

schen Berichte erklären und Hinweise zur 

Unterstützung im Alltag geben. 

http://www.orthoptics.ch/cvi
http://www.angebote-schlechtsehen.ch
http://www.kinderneuropsychologie.ch
http://www.neuro.psychologie.ch
http://www.szblind.ch/infothek
http://www.szblind.ch/cvi


Schweizerischer Zentralverein

für das Blindenwesen SZBLIND

Schützengasse 4

CH-9000 St. Gallen

Telefon 071 223 36 36

information@szblind.ch

www.szblind.ch

© 2026, SZBLIND

sa
gs

.c
h

mailto:information%40szblind.ch?subject=
http://www.szblind.ch

	Visuelle Verarbeitungs- und  
 Wahrnehmungsstörung / Cerebral  
	Das hier präsentierte Ablaufschema  für Kinder ab 6 Jahren soll den  eingebundenen Fachleuten dabei  helfen, ihre eigenen Zuständigkeiten  zu definieren und die Massnahmen  mit den angrenzenden Disziplinen  zu koordinieren. Ziel ist es, dass die  betroffenen Personen während des  gesamten Prozesses eine angemessene  
	ABLAUFSCHEMA VVWS/CVI FÜR KINDER AB CA. 6 JAHREN
	CVI-Prozess: ein interdisziplinärer Wegweiser
	ABLAUFSCHEMA VVWS/CVI FÜR KINDER AB CA. 6 JAHREN



Barrierefreiheitsbericht



		Dateiname: 

		SZBLIND_Schema_CVI_DE_V06_BF.pdf






		Bericht erstellt von: 

		Miriam


		Firma: 

		





 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.



		Manuelle Prüfung erforderlich: 2


		Manuell bestanden: 0


		Manuell nicht bestanden: 0


		Übersprungen: 0


		Bestanden: 30


		Fehlgeschlagen: 0





Detaillierter Bericht



		Dokument




		Regelname		Status		Beschreibung


		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.


		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei


		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)


		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet


		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt


		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar


		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden


		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast


		Seiteninhalt




		Regelname		Status		Beschreibung


		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags


		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags


		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent


		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden


		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags


		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern


		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts


		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten


		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht


		Formulare




		Regelname		Status		Beschreibung


		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags


		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf


		Alternativtext




		Regelname		Status		Beschreibung


		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext


		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird


		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein


		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken


		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern


		Tabellen




		Regelname		Status		Beschreibung


		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein


		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein


		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen


		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen


		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben


		Listen




		Regelname		Status		Beschreibung


		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein


		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein


		Überschriften




		Regelname		Status		Beschreibung


		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung







Zurück zum Anfang
